
I. Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2
BauGB vom 05.12.2016 bis 16.12.2016

1

ANLAGE 1

Universitätsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 01/43

„Am Güterbahnhof II"

Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit sowie der Behörden und sonstiger
Träger öffentl icher Belange

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen

- der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentl ichkeit gemäß § 1 3a Abs. 3
Nr. 2 BauGB,

- der Offenlegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB,
- der Betei l igung der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB,
- sowie der erneuten eingeschränkten Betei l igung der Betroffenen

emäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB,

jeweils in Verbindung mit § 1 3a BauGB, eingegangenen Stel lungnahmen
und Anregungen.

Gießen, den 1 5.08.201 7

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterliegen:
- ADFC Gießen (1 6.1 2.201 6)
- VCD Gießen (1 6.1 2.201 6)
- (1 6.1 2.291 7)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- Bl inden- und Sehbehindertenbund in Hessen e.V. (1 9.1 2.201 7)

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
- keine

II. Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1
BauGB vom 30.05.2017 bis 30.06.2017

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterliegen:
- (1 2.06.201 7)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
- keine
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- Stadt Wetzlar (06.06.201 7)
- PLEDOC GmbH (06.06.201 7)
- Zweckverband Mittelhessische Waserwerke (1 2.06.201 7)
- Avacon AG (1 9.06.201 7)
- Polizeipräsidium Mittelhessen, Rgeionaler Verkehrsdienst (1 9.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (21 .06.201 7)
- Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (22.06.201 7)
- hessen ARCHÄOLOGIE (23.06.201 7)
- Rhein-Main-Verkehrsverbund (27.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Jugendhi lfeplanung (23.06.201 7)
- Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (27.06.201 7)
- Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (28.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (03.07.201 7)

keine Stellungnahmen abgegeben haben:
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt und Kreisstraßen
- Staatl . technische Überwachung Hessen
- Agentur für Arbeit
-- Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege
- M. Blechschmidt, Archäolog. Denkmaipfleger
- Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde
- Hotel- und Gaststättenverband Mittelhessen e.V.
- Kreishandwerkerschaft
- Bund für U/mwelt und Naturschutz
- Hessische Gesel lschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.
- Dt. Gebirgs- und Wanderverein
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
- Naturschutzbund Deutschland
- Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst
- Deutsche Bahn AG- Immobil iengesel lschaft mbH
- DPDHL Corporate Real Estate Management GmbH
- Mittelhessen Netz GmbH
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme

III. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
vom 30.05.2017 bis 30.06.2017

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Straßenverkehrsbehörde (23 .06.201 7)
- Stadtwerke Gießen AG, Nahverkehr-Services (26.06.201 7)
- Deutsche Telekom Techn ik GmbH (27.06.201 7)
- Regierungspräsidium Gießen (29.06.201 7)
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Amt für Umwel t und Natur (30.06.201 7)
- Mittelhessische Wasserbetriebe MWB (30.06.201 7)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (06.06.201 7)
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Wirtschaftsförderung (29.06.201 7)
- Handelsverband Hessen-Süd e.V. (07.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (07.06.201 7)
- Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (21 .06.201 7)
- Eisenbahn-Bundesamt (27.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (28.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (28.06.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz
(30.06.201 7)

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- Ericsson GmbH (30.05.201 7)
- TenneT TSO GmbH (31 .05.201 7)
- Handwerkskammer Wiesbaden (31 .05.201 7)
- EnergieNetz Mitte GmbH (01 .06.201 7)
- Deutscher Wetterdienst (06.06.201 7)
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Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen

Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden
Stel lungnahmen in der folgenden Aufl istung entgegen der oben aufge-
führten Zusammenstel lung nach den einzelnen Betei l igungsschri tten

a) in der Reihenfolge
1 . Stel lungnahmen der Betroffenen aus der erneuten Betei l igung
zum geänderten Planentwurf

2. Stel lungnahmen der Träger öffentl icher Belange aus der
Offenlage des Planentwurfs,

3 . Stel lungnahmen derÖffentl ichkeit aus der Offenlage des
Planentwurfs,

4. Stel lungnahmen der Träger öffentl icher Belange aus der
frühzeitigen Unterrichtung zum Vorentwurf,

5. Stel lungnahmen derÖffentl ichkeit aus der frühzeitigen
Unterrichtung zum Vorentwurf

angeordnet, wobei

b) in beiden Betei l igungsschritten abgegebene Stel lungnahmen der
gleichen Person oder Insti tution oder inhaltsgleiche Stel lungnahmen
zusammengefügt werden.

- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Wasserversorgung
- Stadtwerke Gießen AG, Abt.Gasversorgung
- Magistrat der Stadt Linden
- Gemeindevorstand der Gemeinde Heuchelheim
- Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt
- Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt
- Universitätsstadt Gießen, Gartenamt
- Universitätsstadt Gießen, Sportamt
- Universitätsstadt Gießen, Frauenbauftragte

IV. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vom 010.07.2017 bis
25.07.2017
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:
- Deutsche Bahn AG - DB Immobil ien (1 9.07.201 7)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- keine
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

Zu1.
Alle von der Bebauungsplanung betroffenen Behörden und Träger
öffentl icher Belange, wurden mit Schreiben vom 24.05.201 7
(Serienbrief) auf postal ischen Weg zur Abgabe einer Stel lungnahme zum
Bebauungsplanentwurf aufgefordert, auch die Deutsche Bahn AG -
Immobi l iengesel lschaft mbH, Niederlassung Frankfurt, Camberger Straße
1 0 in 60327 Frankfurt/M. Es ist weder nachvol lziehbar noch prüfbar,
warum der Serienbrief diesen Empfänger nicht erreicht hat.
Die Stel lungnahme wird in Gänze und zum gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplanes, auch die sich nicht auf die Änderung des
Bebauungs-planentwurfs nach § 4° Abs. 3 Satz 4 BauGB beziehenden
Hinweise und Bedenken, in der Abwägung berücksichtigt.

Zu 2.
Der Hinweis zur noch anstehenden Entwidmung des bereits im Eigentum
der mittelhessischen wohnen GmbH befindl ichen Flurstückes Nr. 1 23/39
wird zur Kenntnis genommen. Die innerhalb dieses Grundstückes
festgesetzten Planinhalte werden erst nach erfolgter Entwidmung als
Bahnfläche wirksam. Ein entsprechender Hinweis wird zur Erläuterung
dieses Sachverhalts in den Hinweisen zum Bebauungsplan aufgenommen.

1.

2.
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

3.

4.

5.

Zu 3.
Der Hinweis auf die notwendig gewesene Betei l igung der DB Immobi l ien
zu den bereits begonnenen Abbrucharbeiten wird an das für die Ab-
bruchgenehmigung zuständige Bauordnungsamt weitergegeben.

Zu 4.
Die Hinweise zu den Abstimmungen der Baumaßnahmen betreffen nicht
die Inhal te des Bebauungsplanverfahrens, sondern später folgende Bau-
genehmigungsverfahren für Bauvorhaben. Sie werden an das zuständige
Bauordnungsamt weitergegeben.

Zu 5.
Auf dem noch nicht entwidmeten und im Eigentum der DB Netz befind-
l ichem Flurstück Nr. 1 26/29 befinden sich das städtische Parkhaus an
der Lahnstraße und die vorgelagerten P+R-Stel lplätze. Diese Nutzungen
entsprechen den Festsetzungen des sei t 1 989 rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes GI 01 /04 "Bahnhofsvorplatz" , welcher hier eine Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung mit dem Nutzungszweck „Park &
Ride Anlage“ und einem Baufenster für ein dreigeschossiges Parckdeck
festsetzte. Nur ein schmaler Streifen zwischen der „Park & Ride Anlage“
und der Straße Am Güterbahnhof, welcher im Bestand einen pro-
visorisch angelegten Parkplatzstreifen in Gegenlage zu den Güter-
schuppen beherbergt, welcher in Tei len in die Straßenverkehrsfläche
hineinragt, war als Bahnanlage dargestel l t. Erst mit der am 1 1 .1 0.201 4
rechtskräftig gewordenen 4. Änderung/Tei laufhebung des Bebauungs-
planes GI 01 /04 "Bahnhofsvorplatz" wurden diese Festsetzungen
aufgehoben.



6

vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

5.

noch zu 5.
Entsprechend der Festsetzungen des alten Bebauungsplanes „Bahnhofs-
vorplatz“, setzt auch dieser Bebauungsplan im Bereich des Flurstücks Nr.
1 26/29 eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung fest, al ler-
dings mit der Zweckbestimmung Fernbusbahnhof und nicht mehr „Park &
Ride Anlage“.
Die Deutsche Bundesbahn hat 1 993 der Stadt Gießen die für die Anlage
der P+R-Stel lplätze und den Bau des Parkhauses erforderl ichen Grund-
stücksflächen für die unbegrenzte Dauer dieser Nutzung überlassen. Es ist
zu prüfen, ob diesbezüglich tatsächl ich noch eine unmittelbare Eisenbahn-
betriebszugehörigkeit besteht, auch wenn sich die städtischen Anlagen auf
Bahngelände befinden. Eine beabsichtigte Wiederaufnahme einer bahn-
betriebsbezogenen Nutzung ist nicht bekannt. Selbst wenn diese Fläche
noch als Bahnanlage gewidmet ist, so ist die im Bebauungsplan festge-
setzte Nutzung „Fernbusbahnhof“ nicht widmungsfremd und steht den
Bahnbetriebszwecken nicht entgegen. Wirtschaftl iche Verwertungsinter-
essen der Eigentümer der Bahnanlagen rechtfertigen keinen Erhalt des
Sonderstatus Bahnanlagen nach § 1 8 Abs. 1 Satz 1 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG).
Der Forderung nach zeichnerischer und textl icher Kennzeichnung bzw.
Festsetzung dieses Grundstückes als noch gewidmeter Bahnanlage wird
nicht gefolgt. Die Inhalte des Bebauungsplanes wurden im Vorfeld mit den
betroffenen Bahntöchtern abgestimmt und dessen Umsetzung ist nur im
Einvernehmen mit der DB Netz AG, der mittelhessischen wohnen GmbH
und der Stadt Gießen möglich und beabsichtigt. Voraussetzung ist eine
Bodenordnung, die in Form eines Umlegungsverfahrens angegangen
werden sol l .
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

6.

7.

8.

Zu 6.
Die Hinweise zu den Abstandsflächen werden zur Kenntnis an die mittel -
hessische wohnen GmbH weitergeleitet. Sie betreffen keine Inhalte des
Bebauungsplanes, da zu den Bahnanlagen hin ausschl ießlich Baugrenzen
festgesetzt sind, die per se nicht von der Einhaltung der bauordnungs-
rechtl ichen Vorgaben entbinden.
Die Baufenster halten jedoch im Bereich des Gewerbegebietes mindestens
einen Abstand von 8 m und mit dem Parkhaus mindestens 4,2 m Abstand
zu den Bahngrundstücken ein. Zudem besteht eine Vereinigungsbaulast
des Baugrundstücks Nr. 1 29/24 mit dem rund 4 m breiten anliegenden
Bahngrundstück Nr. 1 29/25, so dass hier keine Abstandsflächenüber-
schreitung zu erwarten ist.

Zu 7.
Die Zuwegungen zu den angrenzenden Bahnanlagen und Geh- bzw.
Fahrrechte der Bahn werden nicht aufgehoben.
Das Flurstück Nr. 1 29/24 wurde von der mittelhessischen wohnen GmbH
für eine bauliche Entwicklung erworben. Das von der Bahn als Dienst-
barkeit eingetragene Wegerecht für die Eigentümer der angrenzenden
Bahnanlagen (Flurstück Nr. 1 29/37) wird durch die Bebauungsplanung
nicht beeinträchtigt, da zwischen den festgesetzten Baufenstern im
Gewerbegebiet und den Bahnanlagen ein mindestens 7 m breiter Streifen
verbleibt, der eine Zufahrt zu den Bahnanlagen weiterhin ermöglicht.
Im nördlich anschl ießenden Bereich des geplanten Parkhauses wird zwar
die jetzige Straßenverkehrsfläche mit dem Parkhaus überbaut werden,
aber über den zwischen Parkhaus und Bahnanlagen festgesetzten 3,6 m
breiten Radweg, der als Feuerwehrumfahrt ausreichend befestigt werden
muss, ist auch künftig eine Anfahrt der Bahnanlagen möglich. Entsprech-
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

7.

8.

noch zu 7.
ende Regelungen werden vertraglich zwischen der Stadt und dem
Investor, der mittelhessischen wohnen GmbH, als auch abschl ießend in
der Umlegung getroffen werden.

Zu 8.
Der nicht begründeten Forderung nach der Bereitstel lung zweier PKW-
Stel lplätze kann auf Ebene des Bebauungsplanes nicht entsprochen
werden. In den Verträgen zum Verkauf der ehemal igen Bahnflächen sind
zwar Wege-, aber keine Nutzungs- oder Parkrechte für die Bahn
aufgenommen worden. Im Rahmen der für die Umsetzung erforderl ichen
Umlegung können aber entsprechende Forderungen verhandelt und
einvernehml ich geregelt werden.
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

10.

11.

Zu 9.
Der Forderung nach einer Änderung des Bebauungsplanes wird nicht
entsprochen. Die Zufahrt zu der DB-Ladestraße und dem Gleis 75 im
Süden des Plangebietes ist weiterhin mögl ich. Im Rahmen der Mach-
barkeitsstudie für die Anlage eines Fernbusbahnhofs wurde die Anfahrt
der bestehenden Holzverladung von einem Fachbüro untersucht und in
der Planung, die Grundlage der Abgrenzung der Verkehrsflächen im
Bebauungsplan ist, berücksichtigt. Die Studie geht jedoch davon aus,
dass wegen der Dimensionierung des Bus-Ausfahrtbereiches auf die
Straße Margaretenhütte die Holzverladungs-Zufahrt etwas verschoben
und damit tei lweise neu angelegt werden muss. Erst im Zuge der
konkreten Entwurfs- und Ausbauplanung für den Fernbusbahnhof wird
die genaue Lage bestimmt werden. Hierüber sind im Zuge des geplanten
Hotel -Neubaus im südl ichen Baufenster des Gewerbegebietes entsprech-
ende Vereinbarungen insbesondere zur Kostenübernahme zu treffen, da
die vorhandenen Fahrrechte privatrechtl ich durch die eingetragenen
Dienstbarkeiten geregelt werden. Eine Änderung des Bebauungsplanes
ist daher nicht erforderl ich.

Zu 10.
Die Hinweise zum Neubau des Parkhauses betreffen nicht die Inhal te
des Bebauungsplanes, sondern die Baugenehmigung des Vorhabens. Sie
werden dem Bauordnungsamt und dem Bauherrn zur Kenntnis
weitergelei tet.

Zu 11.
Die Hinweise zum geplanten Anschluss des Parkhausneubaus an den
Steg betreffen nicht die Inhal te des Bebauungsplanes.

9.

12.
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

11.

noch zu 11.
Der Fußgängersteg zwischen Bahnsteigen und Parkhaus befindet sich im
Eigentum der Stadt Gießen. Der geplante Anschluss des Parkhausneu-
baus an den Steg findet nicht im Bereich von Bahnanlagen statt. Die
notwendigen, noch ausstehenden vertragl ichen Regelungen zum beab-
sichtigten Verkauf des städtischen Bestandsparkhauses an die Bahn-
tochter Contipark und die Übergabe des Stegs an die DB Station&
Service als auch mit dem Bauherrn des Parkhausneubaus, werden auch
den Anschluss des Parkhauses an den Steg regeln.

Zu 12.
Die Anmerkungen zur Errichtung des Fernbusbahnhofes und der
Verlängerung des Fußgängertunnels müssen nicht im Bebauungsplan
geregelt werden, welcher nur die notwendige Fläche für den
Fernbusbahnhof und die Rechte zur Anlage der Unterführung, aber keine
Eigentumsverhältn isse sichert. Die beiden Vorhaben bedürfen sowohl
einer Bodenordnung als auch vertragl icher Regelungen der Stadt mit
dem Investor mittelhessische wohnen und der DB Station& Service über
Errichtung und Betrieb der Anlagen. Dazu wurden und werden
gemeinsame Gespräche geführt.

12.
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien

13.

16.

14.

15.

Zu 13.
- siehe 7. –

Zu 14.
Die Hinweise zum Neubau der geplanten Gebäude im Gewerbegebiet
betreffen nicht die Inhal te des Bebauungsplanes, sondern die Bauge-
nehmigung des Vorhabens. Sie werden dem Bauordnungsamt und dem
Bauherrn zur Kenntnis weitergelei tet.

Zu 15.
Die Kostenregelungen zum Bau des Fernbusbahnhofes und der Verlänger-
ung der Unterführung sind im Zusammenhang mit der Bau-ausführung,
deren Betrieb und Nutzung dieser Anlagen zu verhandeln und vertraglich
zu sichern. Die in der Stel lungnahme geäußerte Position der Bahn ist aus
laufenden Gesprächen bereits bekannt.

Zu 16.
Die al lgemeinen Auflagen und Hinweise werdendem Vorhabenträger zur
Berücksichtigung für die Bauplanung und Bauausführung zur Kenntnis
gegeben und in Gänze in die Begründung des Bebauungsplanes
aufgenommen. Der entsprechende Hinweis in den textl ichen Fest-
setzungen wird angepasst.
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien
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vom: 19.07.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der
Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: DB Immobilien
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vom: 23.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Straßenverkehrsbehörde

1.

Zu 1.
Der Anregung, die mit der Bezeichnung G1 und G3 Gehrechte um ein
Fahrrecht für Radfahrer zu ergänzen, damit diese nicht vom Rad
Absteigen müssen, kann nicht gefolgt werden. Das Gehrecht G1 bezieht
sich auf die Verlängerung der bestehenden Fußgängerunterführung zu den
Bahnsteigen. Ein Befahren dieses Tunnels, der zuführenden Treppe oder
Behindertenrampe mit Rädern ist nicht vertretbar und definitiv
auszuschl ießen.
Gleiches gi l t auch für das Gehrecht G3, welches die Nutzung des
Fußgängerstegs zwischen Bahnsteigen und Parkhäusern regelt. Ein
Zugang zum Steg ist ohnehin nur über Treppen und Fahrstühle möglich.
Ein Befahren des Stegs durch Radfahrer ist auf diesem engen Raum nicht
vertretbar und auszuschl ießen.
Für den Radverkehr stehen weiterhin die Stel lplatzanlagen an der
Lahnstraße in Nähe der Parkhauszufahrt zur Verfügung. Zudem ist eine
neue Stel lplatzanlage zwischen Parkhausneubau und vorhandenem
Fußgängersteggeplant. Diese Anlagen sind über die Lahnstraße, die bzw.
den geplanten Radweg zwischen Parkhausneubau und Bahnanlagen und
die künftig zuführenden Fahrbahnen innerhalb der Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung erreichbar. Ein Befahren der künftigen
Gehwegfläche zwischen den Bussteigen und vor Hotel und Jobcenter ist
nicht gewollt, da dieses mit dem Fußgängerverkehr, Reisenden und
Wartenden, innerhalb der zur Verfügung stehenden Fläche nicht
verträglich und konfl iktfrei kombinierbar ist.
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vom: 23.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Straßenverkehrsbehörde2.

3.

Zu 2.
Der Hinweis wird für die weiteren Planungsschritte zur Kenntnis
genommen, er betrifft aber nicht die Inhalte des Bebauungsplanes. Die
Machbarkeitsstudie zum Fernbusbahnhof diente mit ihren Varianten dazu,
die Realisierungsmöglichkeiten eines Fernbusbahnhofes und den dafür
notwendigen Flächenumfang und deren Lage zu prüfen. Als Ergebnis
wurde im Bebauungsplan eine entsprechende Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung mit dem Nutzungsszweck Fernbusbahnhof festgesetzt,
die die Umsetzung verschiedener Varianten erlauben würde. Die
tatsächl iche Ausbi ldung der Fahrbahnen und Bussteige etc. wird erst im
Rahmen der weiteren Entwurfsplanung und in Abstimmung mit den
betroffenen technischen Ämtern, Behörden und Trägern öffentl icher
Belange erfolgen.

Zu 3.
Die Zu- und Ausfahrten der Parkhäuser sind nach den Festsetzungen des
Bebauungsplanes der Anregung entsprechend möglich. Voraussetzung für
eine Ausfahrt des Parkhausneubaus in die Sieboldstraße ist aber, dass der
für die im Norden anschl ießende Wohnbebauung erforderl iche
Schal lschutz eingehalten und dieses im Baugenehmigungsverfahren
nachgewiesen wird. Ist dies nicht der Fal l , muss die Ausfahrt des
Parkhausneubaus über die festgesetzte Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung „Busbahnhof“ erfolgen.
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vom: 23.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Straßenverkehrsbehörde
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vom: 26.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: SWG Nahverkehr
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vom: 26.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: SWG Nahverkehr
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vom: 26.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: SWG Nahverkehr

Zu 1. und 2.
Der Hinweis wird für die weiteren Planungsschritte zur Kenntnis genom-
men, er betrifft aber nicht die Inhalte des Bebauungsplanes. Die Machbar-
keitsstudie zum Fernbusbahnhof diente mit ihren Varianten dazu, die
Realisierungsmöglichkeiten eines Fernbusbahnhofes und den dafür
notwendigen Flächenumfang und deren Lage zu prüfen. Als Ergebnis
wurde im Bebauungsplan eine entsprechende Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung mit dem Nutzungsszweck Fernbusbahnhof festgesetzt,
die die Umsetzung verschiedener Varianten und auch die Aufnahme einer
Haltestel le für den Linienbusverkehr erlauben würde.
Die tatsächl iche Ausbi ldung der Fahrbahnen und Bussteige etc. wird erst
im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung und in Abstimmung mit den
betroffenen technischen Ämtern, Behörden und Trägern öffentl icher
Belange erfolgen. In den textl ichen Festsetzungen zum Bebauungsplan
wurden Haltestel len für den Busl inienverkehr auf dem Fernbusbahnhof
ausdrücklich als zulässige Ausnahme aufgenommen.

1.
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vom: 26.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: SWG Nahverkehr

2.
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vom: 26.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: SWG Nahverkehr
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom

1.

Zu 1.
Mit dem Verkauf der ehemaligen Bahngrundstücke sind die
grundbuchliche Belastungen dieser Flächen an die neuen Eigentümer
weitergegeben worden, so auch die Duldung von bestehenden
Telekommunikationsanlagen. Der von der Telekom eingeforderte Erhalt
bzw. fal ls dies aufgrund von Baumaßnahmen nicht möglich ist, die
Verlegung der Leitungen durch den Grundstückseigentümer ist grund-
buchl ich gesichert. Es bedarf diesbezüglich keiner Änderung des
Bebauungsplanes.
Im Vorfeld der beabsichtigten Baumaßnahmen im Plangebiet wird im
Auftrag der Grundstückseigentümerin mittelhessische wohnen GmbH von
einem Fachbüro ein Leitungssummenplan erstel l t. Zur genauen Ortung der
kreuzenden Telekomleitung (Versorgung Hessen West) werden derzeit
Suchschachtungen im Bereich der künftigen Baufelder vorgenommen. Bis
in 4 m Tiefe wurde bisher keine Leitungstrasse angetroffen. Laut ersten
Aussagen liegt die Telekomleitung in einer ausreichenden Tiefenlage, so
dass sie durch die Bauvorhaben nicht berührt werden wird.



27

vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom

2.

3.

4.

5.

Zu 2.
Die Bitte um einen Bauablaufzeitenplan des Vorhabenträgers betrifft nicht
die Bebauungsplanung. Die Bitte wird aber dem Investor zur Kenntnis
weitergeleitet.

Zu 3.
Der Forderung der Festsetzung von Trassen für die Unterbringung der
Telekommunikationsl inien der Telekom wird wegen fehlender Rechts-
grundlagen nicht gefolgt. Aus planungsrechtl icher Sicht ist es unmöglich
eine solche Festsetzung zu treffen, da im Bebauungsplan ledigl ich Ver-
kehrsflächen festgesetzt sind. Die detai l l ierte Darstel lung al ler technischen
Bauwerke im Bereich des Straßenkörpers erfolgt erst zum Zeitpunkt der
Erschl ießungsplanung im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes. Im
Bereich des privaten Investorengrundstückes sind die Leitungen zudem
grundbuchlich gesichert (siehe 1 ) .
Eine derartige Festsetzung würde zudem einen begünstigenden Eingriff in
den freien Marktwettbewerb zwischen privaten Unternehmen bedeuten,
der rechtl ich unzulässig ist.

Zu 4.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; das angeführte Merkblatt ist
unabhängig von der Bebauungsplanung zu berücksichtigen. Die Festsetz-
ungen des Bebauungsplanes widersprechen nicht dem Hinweis, der unab-
hängig von der Bauleitplanung steht. Das Merkblatt ist in der Erschl ieß-
ungsplanung und deren Ausführung zu beachten. Der Hinweis wird der
mittelhessischen wohnen zur Berücksichtigung in der Erschl ießungsplanung
und Ausführung der Tiefbauarbeiten zur Kenntnis gegeben.

Zu 5.
Siehe 1 .
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom



31

vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom



34

vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 27.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Telekom
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vom: 29.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrach t wurden

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen

1.

Zu 1.
Der Kampfmittedienst wurde am Bebauungsplanverfahren betei l igt und
entsprechende Hinweise sind in den textl ichen Festsetzungen enthalten.
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vom: 29.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrach t wurden

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen2.

Zu 2.
Die Anmerkungen zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen.
Die bisherigen Erkenntnisse aufgrund vorl iegender Gutachten zeigen, dass
gewerbliche bauliche Nutzungen und das Parkhaus wie im Bebauungs-
plan festgesetzt realisiert werden können. Entsprechende Schal lgut-
achterl iche Nachweise zur Bestimmung der jeweils erforderl ichen Schal l -
schutzmaßnahmen sind aber erst in den jeweil igen Baugenehmigungs-
verfahren vorzulegen und zu prüfen. Die Begründung wurde dies-
bezüglich zur Klarstel lung überarbeitet (siehe Kap. 5.6 Immissionsschutz
und Hinweise 9.1 ) .
Der Anregung zur Ergänzung der Hinweise bezüglich möglicher Betriebs-
inhaberwohnungen wird entsprochen.
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vom: 29.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrach t wurden

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen3.

Zu 3.
Die Bebauungsplanbegründung wird zur Klarstel lung hinsichtl ich der hier
für das Güterbahnhofareal zu berücksichtigenden gesamten Grundfläche
nach § 1 3 a BauGB ergänzt.
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vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Umweltamt

1.

2.

Zu 1.
Der Anregung wird entsprochen. Zur Klarstel lung wird der Hinweis auf die
Altlast auch in die Planzeichnung übernommen.

Zu 2.
Die Anregung ist bereits umgesetzt. In den planungsrechtl ichen
Festsetzungen werden unter der Festsetzung A 6.5 zum Artenschutz /
Nisthi lfen festgesetzt. Al lerdings wurde diese Ergänzung der
Festsetzungen versehentl ich nicht in den großen Gesamtplan über-
nommen, war aber in den offengelegten textl ichen Festsetzungen bereits
enthalten und in der zugehörigen Planbegründung auch erläutert (siehe
Kapitel 7.6) .



46

vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Umweltamt

3.

4.

Zu 3.
Der Anregung wird tei lweise gefolgt.
Da es leider wirkl ich keine hohe Durchgrünung im Plangebiet gibt, wird
zur Klarstel lung in der Begründung folgende geänderte Formulierung
gewählt:
„Zur Nutzung des Lüftungspotentials der Lahnwiesen ist ein 25 m breiter
Abstand zwischen den beiden Gebäuden (Bürogebäude und Hotel)
vorgesehen. Der im Rahmen der Klimaanalyse geforderten optimalen
Breite von 50 m kann damit nicht gefolgt werden. Die kl imatischen Folgen
der Reduktion auf 25 m werden durch den Erhalt des Großbaumbe-
standes im Bereich des vorgesehenen Fernbusbahnhofs gemindert. Zur
Zeit wirkt die im Kapitel 5.1 . 1 0 dargestel l te Durchtrittsstel le im Auffahrts-
bereich zur Margaretenhütte als Lüftungskorridor in Richtung Innenstadt.
Durch die derzeitige Planung ergibt sich keine weitere Einschränkung der
Belüftungsfunktion.“

Zu 4.
Der Anregung wird zur Klarstel lung entsprochen und die Begründung ent-
sprechend geändert.
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vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Umweltamt5.

6.

7.

8.

Zu 5.
Der Anregung wird nicht entsprochen. Es gibt nur drei Stel lplätze im
Gebiet, keine Garagenzufahrten, Terrassen und Lagerflächen. Die Umfahr-
ten und Platzflächen werden intensiv begangen oder befahren und müssen
aus Unterhaltungsgründen gepflastert ausgeführt werden, eine Begrünbar-
keit durch Rasenwaben ist nicht denkbar. Ansonsten ist der Unterschied
zur vorhandenen Festsetzung marginal.

Zu 6.
Der Anregung wird entsprochen und der Hinweis gestrichen.

Zu 7.
Der Anregung wird entsprochen.
Der Hinweis C 9 wird neu folgendermaßen gefasst:
9. Bäume
Hinsichtl ich der Baumpflanzungen ist die DIN 1 8920 „Vegetationstechnik
im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-
tationsflächen beim Baumaßnahmen“ des Deutschen Insti tuts für Normung
(Ausgabe 201 4-07) , die RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetations-
beständen und Tieren beim Baumaßnahmen“ der Forschungsgesel lschaft
für das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV, Ausgabe 1 999) und die
„Empfehlungen für Baumpflanzungen – Tei l 2: Standortvorbereitungen für
Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterungen, Bauwei-
sen und Substrate“ der Forschungsgesel lschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau (FLL, 2. Ausgabe 201 0) zu beachten.“
Die angeführten Werke liegen bei Bedarf im Umweltamt/bei Herrn
Lüttmann, Raum: 04-1 45 zur Einsichtnahme vor.
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vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Umweltamt

7.

noch zu 7.
Der Hinweis C 1 0 wird folgendermaßen neu gefasst:

10. Empfehlungen für Baumarten
Japanischer Perlschnurbaum Sophora japonica „Regent“

Gleditschie (dornlose Sorte) Gleditsia triacanthos f. inermis

Baum-Felsenbirne Amelanchier arborea „Robin Hil l“

Birke Betula pendula

Südlicher Zürgelbaum Celtis austral is

Amerikanischer Zürgelbaum Celtis occidental is

Blasenesche Koelreuteria paniculata

Zerr-Eiche Quercus cerris

Trauben-Eiche Quercus petraea

Spanische Eiche Quercus x hispanica

Punkt C 1 0 wird zu Punkt C 1 1 .
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vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Umweltamt

8.

Zu 8.
Die jeweil ige Anzahl der zu pflanzenden Bäume sind in der Planzeich-
nung mit einer grünen Ziffer dargestel l t, in der Legende erläutert und
damit festgesetzt.
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vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: MWB

1.

2.

3.

Zu 1.und 2.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entwässerungskonzep-
tionen wurden im Ansatz diskutiert. Grundsätzl ich ist eine Entwässerung
des Plangebietes möglich. Entwässerungsplanungen müssen erst im Rah-
men der Baugenehmigungsverfahren vorgelegt und geprüft werden.

Zu 3.
Die künftigen Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Rechte
und Pfl ichten müssen zur Umsetzung der Bebauungsplanung im Rahmen
einer Umlegung abgestimmt und geregelt werden.
Die Inhalte des Bebauungsplanes wurden im Vorfeld mit den betroffenen
Fachämtern und städtischen technischen Betrieben verwaltungsintern
abgestimmt. Eine Notwendigkeit zur Änderung des Bebauungsplanes wird
nicht gesehen.
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vom: 30.06.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: MWB

4.

Zu 4.
Im Vorfeld der beabsichtigten Baumaßnahmen im Plangebiet wird im
Auftrag der Grundstückseigentümerin mittelhessische wohnen GmbH von
einem Fachbüro zum Leitungsbestand ein Leitungssummenplan erstel l t. Im
Bereich des privaten Investorengrundstückes sind die Leitungen zudem
grundbuchlich gesichert.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: vom: 12.06.17

1.

Zu 1.
Die Anregungen und Bedenken zum „Verkehrs-Abfluss“ können nicht ge-
tei l t werden.
Bereits zum Beginn der Entwicklungsüberlegungen für das ehemalige
Güterbahnhofsareal wurden verkehrsplanerische Aspekte einbezogen. So
wurde paral lel zur Erarbeitung der Rahmenplanung “Güterbahnhof“ in
201 3 durch das Ingenieurbüro Durth-Roos, Darmstadt ein Verkehrskonzept
für den Planbereich erarbeitet, dessen Ergebnisse in die Rahmenplanung
eingeflossen sind.
Aufbauend auf den städtebaulichen Entwurf der Rahmenplanung wurde
dessen Erschl ießung hinsichtl ich Machbarkeit sowie Leistungsfähigkeit
geprüft. Hierbei wurde festgestel l t, dass die in der Rahmenplanung ge-
troffene Vorzugsvariante, welche Grundlage der nachfolgenden Bebau-
ungspläne ist, innerhalb des bestehenden Straßennetzes uneingeschränkt
umgesetzt werden kann. Im Hinblick auf die übergeordnete Erschl ießung
wurde festgestel l t, dass der Knotenpunkt Lahnstraße/Heuchelheimer
Straße-Gabelsberger Straße nahezu ausgelastet ist. Die bestehenden
Reserven reichen jedoch aus, um erste Bauabschnitte zu realisieren. Die
Gesamtrealisation der Güterbahnhofentwicklung erfordert jedoch den
Ausbau des Kreuzungsbereichs Lahnstraße/Heuchelheimer Straße. Dieser
Ausbau ist im Zuge der dringend anstehenden Sanierung und des Umbaus
der Konrad-Adenauer-Brücke geplant. Es ist davon auszugehen, dass vor
der Fertigstel lung des Fernbusbahnhofs der Knotenausbau abgeschlossen
sein wird.
In der, mit dem Bebauungsplanentwurf offengelegten, späteren Machbar-
keitsstudie für den Bau eines Fernbusbahnhofs, wurde 201 6 die
Erschl ießung nochmals verkehrl ich überprüft. Die Leistungsfähigkeits-
betrachtungen zeigten, dass für den Fernbusbahnhof und die Parkhäuser
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: vom: 12.06.17

1.

noch zu 1.
ein sehr guter bis befriedigender Verkehrsablauf sowohl an der Zufahrt als
auch der Ausfahrt des Fernbusbahnhofes zu erwarten ist.
Für den Parkhausneubau, welcher auch für die geplante Neubebauung im
festgesetzten Gewerbegebiet am Fernbusbahnhof die erforderl ichen
Stel lplätze aufnimmt, wurde nochmals in 201 6 eine verkehrsplanerische
Beurtei lung erarbeitet, die dessen verkehrl iche Verträglichkeit nachweist
und ebenfal ls in der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs mit ausgelegt
wurde.
Eine Beeinträchtigung der Klinikstraße oder der Lahnstraße Richtung
Kleinl inden ist durch den Fernbusverkehr nicht zu erwarten. Der starken
Vorbelastung des Plangebietes durch Verkehrslärm wird durch
entsprechende Festsetzungen zum passiven Schal lschutz Rechnung
getragen. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird die
Immissionsbelastung nicht erheblich verstärkt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: vom: 12.06.17

2. Zu 2.
Die Anregungen zur sozialen Anbindung des Wohngebietes
Margaretenhütte werden zur Kenntnis genommen und an die Straßen-
verkehrsabtei lung und das Tiefbauamt weitergegeben. Die vorge-
schlagenen Verbesserungen für die Straßenübergänge liegen al le außer-
halb des Plangebietes und können daher nicht in diesem Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt werden.
Mit der Entwicklung des Güterbahnhofareals werden aber sichere und
attraktive Fußgängerführungen innerhalb des Areals, entlang der Lahn und
durch die Verlängerung der Personenunterführung am Bahnhof geschaf-
fen, die insgesamt eine deutl iche Verbesserung der Anbindung der
umliegenden Gebiete an die Innenstadt bewirken.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: vom: 12.06.17

3.
Zu 3.
Die Anregungen für die Fußgänger werden ebenfal ls zur Kenntnis
genommen. Der Bebauungsplan sieht aber keine Anbindung des
Fernbusbahnhofes an die Lahnstraße und die Margaretenhütte mittels
eines Kreisverkehres vor. Die Idee eines Kreisels wurde in der
Rahmenplanung 201 3 vorgeschlagen. Die Konkretisierung der Planung
und die verkehrstechnische Überprüfung im Rahmen der Machbarkeitsstufe
zum Güterbahnhof hatten aber gezeigt, dass ein Kreisverkehr an dieser
Stel le weder umsetzbar noch zielführend ist. Es wird davon ausgegangen,
dass der vorhandene Kreuzungsbereich in seinen Grundzügen erhalten
bleiben wird.
Eine Sitzterrasse an den Lahnwiesen, wie sie die Rahmenplanung vorsieht,
wäre sicherl ich attraktiv, l iegt aber außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Bebauungsplanes.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: vom: 12.06.17

4.

Zu 4.
Den Anregungen zur Hotelplanung wird nicht gefolgt. Sie betreffen auch
nicht die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Festgesetzt wird an dem
vom Investor für ein Hotel angedachten Standort ein Gewerbegebiet, in
welchem ein Hotel als ein nicht erheblich belästigender Gewerbebetrieb
al lgemein zulässig wäre.
Nach derzeitigem Kenntnisstand und früheren Studien im Auftrag des
Stadtplanungsamtes zur Ansiedlung eines Hotels bei der Gießener
Kongresshal le, gibt es in der Stadt Gießen eine Nachfrage nach neuen
Hotelangeboten. Eine Zielgruppen-Analyse wird nicht für erforderl ich
gehalten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: vom: 12.06.17

5. Zu 5.
Der Anregung, für gute Luft eine niedrigere Bebauung als im
Bebauungsplan vorgesehen festzusetzen, kann nicht gefolgt werden.
In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf werden Umwelt- und auch
klimatische Belange ausführl ich behandelt. In Kap. 5.1 . 1 0 ist die
lokalkl imatische Situation beschrieben worden, in Kap. 5.3 wurden die
derzeit vorhanden Merkmale von Natur und Landschaft dargestel l t, in
Kap. 5.6 wurden die Immissionen ausführl ich behandelt, und Kap. 6.2.
stel l t das geplante Grünordnungskonzept dar.
Um eine wirksame räumliche Einfassung und Abschirmung des neuen
Bahnhofplatzes zu den Bahnanlagen hin zu sichern, wird die Anzahl der
Mindestgeschosse für das Baugebiet mit 3 Vollgeschossen festgesetzt und
die Höchstzahl der festgesetzten Vollgeschosse staffelt sich im Übergang
von Parkhaus und nördlicher Wohnbebauung von vier über fünf
Vol lgeschosse bis zum südlichen markanten Abschluss der Bebauung mit
sieben Vollgeschossen.
Durch die Planung kommt es zu keiner relevanten Verschlechterung der
Umweltsituation. Hinsichtl ich des Klimas ist sogar zu hoffen, dass auch der
25 m breite Abstand zwischen den beiden Gebäuden eine Verbesserung
der Leitfunktion für Kaltluft ergibt, obwohl er unterhalb der von der
Klimaanalyse geforderten 50 m Breite l iegt. Wenn nicht, so ergibt sich
durch die Planung immerhin keine weitere Belastung, da die derzeitigen
Luftleitbahnen weiterhin freigehalten werden.
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vom: 16.12.16

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: ADFC Gießen

1.
Zu 1.
Die Anregung zur Anlage eines Radfahrer-Schutzstreifens in der Lahn-
straße wird zur Kenntnis genommen und an die Straßenverkehrsabtei lung
und das Tiefbauamt weitergegeben.
Der Fahrbahnbereich der Lahnstraße befindet sich außerhalb des Plan-
gebietes. Die Anregung kann daher nicht im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanverfahrens berücksichtigt werden.
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vom: 16.12.16

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: ADFC Gießen

2.

3.

4.

5.

Zu 2.
Die Einschätzung, dass nach der Verlängerung der Fußgängerunterführ-
ung der Bahnhofszugang von der Lahnstraße sehr stark von Radfahrern
angenommen werden wird, wird getei l t. Im 2. Städtebaulichen Vertrag zur
Wohnbebauung am Güterbahnhof wird der Investor mittelhessische
wohnen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Parkhauses von der
Stadt Gießen zur Herstel lung einer Fahrradabstel lanlage mit 50 Plätzen
zwischen Parkhaus und Fußgängersteg verpfl ichtet.
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zu Fahrradstel lplätzen. Für
die einzelnen Bauvorhaben sind Fahrradstel lplätze jeweils gemäß der
Gießener Stel lplatzsatzung nachzuweisen.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen aber auch außer-
halb der festgesetzten Baufenster Fahrradabstel lanlagen. Ebenso sind
diese auch innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Fernbusbahnhof“ nicht ausgeschlossen. Es ist im Rahmen der
konkreten Entwurfsplanung für den Fernbusbahnhof nochmals zu über-
prüfen, ob nicht weitere Stel lplätze für Fahrräder hier untergebracht
werden können.

Zu 3.
Die Empfehlung, al le Fahrradabstel lplätze zu überdachen und Fahrrad-
bügel mit Hoch-Tief-Aufstel lung zu verwenden wird zur Kenntnis genom-
men und muss ebenfal ls im Rahmen der konkreten Entwurfsplanung für
den Fernbusbahnhof überprüft werden, betrifft aber nicht die Regelungs-
inhalte des Bebauungsplanes.

Zu 4.
Für die einzelnen Bauvorhaben sind Fahrradstel lplätze jeweils erst im
Baugenehmigungsverfahren gemäß der Gießener Stel lplatzsatzung
nachzuweisen.
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vom: 16.12.16

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: ADFC Gießen

5.

Zu 5.
Die Anregungen zur Prüfung der Breite der Regionalbushaltestel le und zur
Änderung der Mittel insel in der Lahnstraße werden zur Kenntnis
genommen und an die zuständige Straßenverkehrsabtei lung und das
Tiefbauamt weitergegeben. Die Haltestel le befindet sich jedoch außerhalb
des Plangebietes, so dass die Anregungen nicht im Rahmen dieses
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt werden können.
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vom: 16.12.16

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: ADFC Gießen

6.

7.

Zu 6.
Der Parkhausneubau wird von der mittelhessischen wohnen ohne die
Inanspruchnahme von Fördergeldern als nicht öffentl iche Maßnahme
errichtet, um die für die Bauvorhaben auf dem ehemaligen
Güterbahnhofgelände erforderl ichen Stel lplätze nahweisen zu können.
Zudem hat die Stadt vertraglich gesichert, dass die beim Bau des
Fernbusbahnhofes entfal lenden P+R-Plätze im Parkhausneubau
nachgewiesen werden müssen. Die Anregungen zu Fahrradstel lplätzen im
Parkhaus werden an die mittelhessische wohnen weitergegeben, sind aber
im Rahmen der Bebauungsplanung nicht regelbar.

Zu 7.
Die Wohnbebauung nördlich der Parkhäuser l iegt außerhalb des
Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes. Die Hinweise zur fehlenden
Überdachung der Fahrradabstel lplätze für die bereits entstandenen
Häuser betreffen nicht diese Bauleitplanung. Fahrradabstel lanlagen
müssen nach den Vorgaben der Gießener Stel lplatzsatzung in Tei len
überdacht und im Rahmen der Baugenehmigungsplanung nachgewiesen
werden. Zuständig ist das Bauordnungsamt.
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vom: 16.12.16

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: ADFC Gießen

8.

9.

Zu 8.
Die Anregungen zur Befreiung des Radverkehrs von Einbahnregelungen,
Markierung des Fußgängerüberweges und Vorfahrtsregelungen werden
für die nachfolgenden für die weitere Entwurfsplanung des
Fernbusbahnhofes zur Kenntnis genommen, sie betreffen aber nicht die
Inhalte des Bebauungsplanes. Im Bebauungsplan wird nur die für die
Anlage eines Fernbusbahnhofes erforderl iche Fläche als Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung mit dem Nutzungsszweck Fernbusbahnhof
festgesetzt. Die tatsächl iche Ausbi ldung der Fahrbahnen und Bussteige
etc. wird erst im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung und in
Abstimmung mit den betroffenen technischen Ämtern, Behörden und
Trägern öffentl icher Belange erfolgen.

Zu 9.
Die Anregung, südlich des Plangebietes im Bereich der Holzverladung
Fahrradstel lplätze anzulegen ist städtebaulich sinnvol l . Jedoch ist der
gesamte Bereich der Holzverladung als Bahnanlage gewidmet und
unterl iegt dem AEG. Das Stadtplanungsamt hat bereits im Rahmen der
Machbarkeitsstudie bei der zuständigen DBahn Immobil ien nachgefragt,
ob es möglich sei, wenigstens Tei lflächen zu entwidmen und in die
Güterbahnhofentwicklung mit einzubeziehen. Dieses wurde leider
verneint, da die Bahn an der Nutzung der Holzverladung festhält, auch
diesbezüglich vertraglich gebunden ist.
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vom: 16.12.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: VCD Gießen

1.

Zu 1.
Dem Hinweis zur sinnvol len Nutzung der Fernbusbahnhofsfläche auch
durch den Busl inienverkehr wird durch die in den textl ichen Festsetzungen
des Bebauungsplanes zur Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
„Fernbusbahnhof“ entsprochen. Haltestel len für den Busl inienverkehr sind
danach auf dem Fernbusbahnhof ausdrücklich als zulässige Ausnahme
vorgesehen.
Die konkreten Vorschläge zur Ausbi ldung der Fahrbahnen und Haltestel len
werden für die weiteren Planungsschritte zur Kenntnis genommen,
betreffen aber nicht die Inhalte des Bebauungsplanes. Die Machbarkeits-
studie zum Fernbusbahnhof diente mit ihren Varianten dazu, die
Realisierungsmöglichkeiten eines Fernbusbahnhofes und den dafür not-
wendigen Flächenumfang und deren Lage zu prüfen. Als Ergebnis wurde
im Bebauungsplan eine entsprechende Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung mit dem Nutzungsszweck Fernbusbahnhof festgesetzt, die die
Umsetzung verschiedener Varianten und auch die Aufnahme von Halte-
stel len für den Linienbusverkehr erlauben würde.
Die Festlegung der Ausbi ldung der Fahrbahnen und Bussteige etc. wird
erst im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung und in Abstimmung mit den
betroffenen technischen Ämtern, Behörden und Trägern öffentl icher
Belange erfolgen. Eine Berücksichtigung des Busl inienverkehrs wird als
Ausnahme durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Fernbusbahnhof“ ausdrücklich
gestattet.
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vom: 16.12.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: VCD Gießen
2.

3.

4.

Zu 2.
Auch für die Anregungen zur Gestaltung der Wartegelegenheiten für die
Busreisenden und zur bevorzugten Variante der Machbarkeitsstudie
betreffen nicht die Inhalte dieses Bebauungsplanes. Wie ebenda erläutert,
wird die Ausbi ldung der Fahrbahnen und Bussteige etc. erst im Rahmen
der weiteren Entwurfsplanung festgelegt werden.

Zu 3.
Die Anregung zur Anlage eines Radfahrer-Schutzstreifens in der Lahn-
straße wird zur Kenntnis genommen und an die Straßenverkehrsabtei lung
und das Tiefbauamt weitergegeben.
Der Fahrbahnbereich der Lahnstraße befindet sich außerhalb des Plange-
bietes. Die Anregung kann daher nicht im Rahmen dieses Bebauungsplan-
verfahrens berücksichtigt werden.

Zu 4.
Eine Fortführung der Radwegeverbindung wird nicht entlang der
Gleisanlagen über das festgesetzte Gewerbegebiet im Bebauungsplan
vorgesehen. Der zwischen Parkhausneubau und Bahnanlagen geplante
Radweg dient vorrangig der Zufahrt zu den Fahrradabstel lanlagen am
neuen Bahnhofsvorplatz. Die Fortführung des Weges innerhalb der
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung muss im Rahmen der
weiteren Fernbusbahnhofsplanung geplant werden.
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vom: 16.12.17

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /43 "Am Güterbahnhof I I" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit
gem. § 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von:

1.

2.

3.

4.

Zu 1.
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund wurde mit Schreiben vom gem. § 4 Abs.
2 BauGB an der Bebauungsplanung betei l igt. Die Anregungen betreffen
die außerhalb des Plangebietes l iegenden Bahnanlagen und sind nicht
innerhalb dieses Bebauungsplanverfahrens regelbar.

Zu 2.
Die Frage des Denkmalschutzes der angesprochenen Straßenbrücke über
der Wieseck wurde von der Oberen Denkmalbehörde abschl ießend
dahingehend geklärt, dass sie als Einzelkulturdenkmal zu schützen und zu
erhalten ist. Die Brücke befindet sich jedoch in keinem räumlichen
Zusammenhang mit dem Geltungsbereich dieses Bebauungsplanverfahren,
so dass dieser Hinweis nicht dieses Bebauungsplanverfahren betrifft.

Zu 3.
Gleiches gi l t für die Frage nach einer Wegeverbindung auf der Nordseite
der Wieseck. Diese Frage steht in keinem räumlichen oder sachlichen
Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan für den Bereich des südlichen
Güterbahnhofs.

Zu 4.
Die Aufforderung an den Magistrat, sich für weitere Aufzüge zur
Unterführung einzusetzen wird zur Kenntnis genommen, bezieht sich aber
auch aus die Fläche der Bahnanlagen außerhalb des Plangebietes und
kann nicht mit diesem Bebauungsplan geregelt werden.




